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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Ständerat nahm sich in der Wintersession 2021 des
Sozialversicherungsabkommens mit Tunesien an. Paul Rechsteiner (sp, SG), der im
Namen der SGK-SR das Wort ergriff, sprach sich für die Annahme des
«Standardabkommens» aus. Dieses werde «keine übertrieben bedeutenden Folgen»
haben, aber die soziale Sicherheit für tunesische Staatsangehörige in der Schweiz und
für Schweizer Staatsangehörige in Tunesien regeln. Rechsteiner hob hervor, dass über
hundert Schweizer Unternehmen mit schweizerischer Kapitalbeteiligung in Tunesien
existierten, die rund 14'000 Personen beschäftigten. Die Kommission habe die
Annahme des Abkommens einstimmig empfohlen, weil damit ein Rentenexport und die
Anrechnung von Beitragszeiten in der ersten Säule möglich gemacht würden. Laut
Rechsteiner stellt ein Sozialversicherungsabkommen zudem eine Voraussetzung für die
weitere Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen dar. Bundesrat Berset
erklärte, dass das Abkommen keine Gesetzesänderung notwendig mache und die
langfristigen Kosten auf CHF 2.7 Mio. geschätzt würden, wobei sich diese nur auf die
Auszahlung der Renten ins Ausland bezögen. Wie zuvor schon Rechsteiner merkte auch
Berset an, dass das Abkommen dem fakultativen Referendum unterliege. Die kleine
Kammer nahm das Geschäft mit 35 zu 4 Stimmen deutlich an, nur einige Mitglieder der
SVP-Fraktion sprachen sich dagegen aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Sozialversicherungsabkommen mit Tunesien. Philipp Nantermod (fdp, VS),
Kommissionssprecher der SGK-NR, erklärte der grossen Kammer, dass es im Abkommen
um die Koordinierung der Systeme der AHV und der IV gehe. Man wolle damit einerseits
Doppelversicherungen und andererseits Beitragslücken vermeiden. Die zusätzlichen
Kosten für die AHV würden sich bis in 60 Jahren auf ungefähr CHF 2.7 Mio. belaufen,
jedoch erwarte man erhebliche Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen sowie bei
den Zuschüssen zur Krankenversicherung und der Sozialhilfe. Seine
Kommissionskollegin Yvonne Feri (sp, AG) fügte an, dass die Schweiz den Dialog mit
Tunesien, trotz des unsicheren politischen Umfelds, aufrecht erhalte und damit den
demokratischen Übergangsprozess und die wirtschaftliche Entwicklung unterstütze.
Damit griff sie einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) vor, der Nichteintreten
forderte. Nationalrat Glarner begründete diesen Antrag mit der Lage in Tunesien, die
von Korruption, Destabilisierung, islamischer Radikalisierung, Folter und
Gewaltanwendung geprägt sei. Zudem werde Homosexualität gesetzlich unter Strafe
gestellt, monierte er. Glarner brachte sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass
man mit einem Land ein Sozialversicherungsabkommen abschliessen wolle, gleichzeitig
aber die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aufgrund der dort vorherrschenden
Umstände nicht durchführen könne. Er verwies in seinen Ausführungen auch auf eine
Aussage seines SPK-NR-Kollegen Barrile (sp, ZH), wonach ehemalige tunesische
Parlamentsmitglieder willkürlich verhaftet und verurteilt würden. Besagter Barrile warf
Glarner daraufhin vor, das Kommissionsgeheimnis verletzt zu haben. Bundesrat Berset
erinnerte die grosse Kammer daran, dass das Abkommen dem Vorteil der Bevölkerung
beider Staaten gereiche. Der Minderheitsantrag würde somit primär Probleme für
tausende tunesische Arbeitnehmende in der Schweiz und Schweizer Arbeitnehmende
in Tunesien bedeuten. Er bat den Nationalrat daher, das Abkommen zu genehmigen.
Der Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde mit 132 zu 54 Stimmen gegen den
Widerstand der geschlossen auftretenden SVP abgelehnt. Auch bei der
Gesamtabstimmung unterlag die SVP. Der Bundesbeschluss wurde mit 134 zu 54
Stimmen angenommen. 

Die SVP wehrte sich auch in den darauf folgenden Schlussabstimmungen erfolglos
gegen das Abkommen, das mit 140 zu 51 Stimmen im Nationalrat und im Ständerat mit
38 zu 3 Stimmen problemlos angenommen wurde. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN
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Das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich zur Koordinierung der sozialen
Sicherheit wurde in der Herbstsessoin 2022 im Nationalrat beraten. Christian Lohr
(mitte, TG) klärte die Ratsmitglieder im Namen der SGK-NR über den Inhalt des
Abkommens auf. Das Abkommen werde seit November 2021 bereits vorläufig
angewendet, nachdem die SGKs beider Räte im Vorfeld dazu konsultiert worden seien.
Da das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit dem Brexit seine Gültigkeit
verloren habe, seien auch Revisionen im Bereich der sozialen Sicherheit notwendig
geworden. Lohr erklärte, dass beide Länder eine Fortsetzung der bisherigen
Bestimmungen gewollt hätten, was im Grundsatz auch erreicht worden sei. Er betonte
insbesondere, dass das Abkommen keine zusätzlichen Kosten mit sich bringen werde,
was angesichts der aktuellen Finanzsituation nicht unbedeutend sei. Bundesrat Berset
erläuterte, dass das vorliegende Abkommen mehrheitlich dem neuen Abkommen
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU entspräche, was eine grosse
Einheitlichkeit der Regeln im europäischen Raum gewährleiste. Im Namen des
Bundesrates forderte er den Nationalrat dazu auf, dem Abkommen zuzustimmen.
Nachdem er ohne Gegenstimme auf das Geschäft eingetreten war, nahm der
Nationalrat den Entwurf des Bundesrats einstimmig an. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2022
AMANDO AMMANN

Im August 2022 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens zwischen der Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit. Das
Abkommen schafft die völkerrechtliche Grundlage für die Koordinierung der Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beider Länder. Gemäss Botschaft entspricht
das Abkommen inhaltlich den Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit
den anderen Balkanstaaten Montenegro, Serbien, Kosovo sowie Bosnien und
Herzegowina abgeschlossen hat. Dementsprechend regle es allgemein geltende
Grundsätze wie die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen, die Auszahlung der
Renten ins Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, die Unterstellung von
Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Zudem enthalte es eine
Grundlage zur Bekämpfung von missbräuchlicher Inanspruchnahme von Leistungen.

Das Geschäft wurde in der Wintersession 2022 vom Nationalrat besprochen, wobei die
vorberatende SGK-NR das Geschäft mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen
hatte. Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärte, dass die
Inanspruchnahme von Leistungen der Altersvorsorge im Ausland eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sei. Für die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sei
jedoch der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags notwendig. Die Umsetzung
des Abkommens bringe zudem Mehrkosten von CHF 2.5 Mio. mit sich, wobei CHF 2 Mio.
zulasten der Versicherungen und die restlichen CHF 500'000 zulasten des Bundes
gingen. Es käme aber auch zu Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen,
Prämienverbilligungen und der Sozialhilfe, indem die betroffenen Personen ihren
Wohnsitz nach Albanien verlegten. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf das Geschäft
einzutreten. Minderheitssprecher Glarner wies darauf hin, dass nur 70 Schweizerinnen
und Schweizer in Albanien lebten, im Vergleich zu den 3000 Albanerinnen und Albaner
in der Schweiz. Die SVP-Fraktion lehne das Abkommen ab, weil die Kaufkraftdifferenz
zum Überweisungsland nicht berücksichtigt werde, so Glarner. Zudem käme es bei
einer Umsetzung des Abkommens zu einem «Export der schweizerischen
Sozialversicherungsleistungen» und die AHV hätte Mehrkosten in Höhe von CHF 2 Mio.
zu tragen, obwohl deren Finanzierung nach 2030 nicht gesichert sei. Bundesrat Berset
erinnerte den Rat daran, dass das Abkommen identisch mit den bereits mit anderen
Balkanstaaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen sei. Die finanziellen
Auswirkungen bezeichnete er als gering, er hob jedoch die Bedeutung der
Betrugsbekämpfungsklausel hervor. Die grosse Kammer trat mit 125 zu 53 Stimmen (bei
1 Enthaltung) auf das Geschäft ein und genehmigte das Abkommen mit 129 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten von der SVP-Fraktion. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
AMANDO AMMANN

Anfang Februar 2023 kündigte der Bundesrat einen Präsidialbesuch von Alain Berset in
Botsuana und Mosambik an.

In Botsuana traf sich Bundespräsident Berset mit Präsident Mokgweetsi Eric Keabetwse
Masisi, um über den Ausbau der Beziehungen der beiden Länder zu sprechen. Diese
Intensivierung entsprach gemäss Medienmitteilung des Bundesrats der aktuellen
Subsahara-Afrika-Strategie der Schweiz. Berset unterzeichnete unter anderem eine
Absichtserklärung für eine verstärkte Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich und

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.02.2023
AMANDO AMMANN
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sprach über die angedachte Modernisierung des Freihandelsabkommens zwischen der
EFTA und der Zollunion des Südlichen Afrikas, insbesondere die darin vorgesehenen
Nachhaltigkeitsklauseln. Zudem kündigte er an, 2023 mehrere Reisen nach Afrika
durchführen zu wollen und betonte die Absicht der Schweiz, die Zusammenarbeit mit
der Afrikanischen Union und Regionalorganisationen auszubauen. 

Die anschliessende Reise nach Mosambik diente unter anderem der Vorbereitung einer
Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zum Schutz von Zivilpersonen in Konfliktgebieten,
welche Berset Mitte Mai 2023 präsidieren sollte. Dementsprechend besuchte der
Bundespräsident den terrorgeplagten Norden des Landes, um sich vor Ort im Austausch
mit Behörden, internationalen Organisationen und NGOs über das Thema zu
informieren. In den bilateralen Gesprächen mit Präsident Filipe Jacinto Nyusi ging es
um den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sowie um Sicherheits- und
Menschenrechtsgrundsätze für die Bergbau-, Öl und Gas-Industrie. Da auch Mosambik
2023/24 Mitglied des UNO-Sicherheitsrats ist, wurde die Zusammenarbeit in diesem
Gremium diskutiert, unter anderem zum Thema Wasser und zum Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen in Konfliktgebieten. 5

In der Frühjahrssession 2023 nahm sich der Ständerat das Abkommen zwischen der
Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit vor, welches die SGK-SR einstimmig zur
Annahme beantragt hatte. Kommissionssprecher Damian Müller (fdp, LU) erklärte der
kleinen Kammer, dass Albanien seit dem Inkrafttreten des
Sozialversicherungsabkommens mit Bosnien und Herzegowina im Jahr 2021 der letzte
Staat im Westbalkan sei, mit dem die Schweiz kein Abkommen über die soziale
Sicherheit abgeschlossen habe. Diese Lücke solle geschlossen werden, nicht zuletzt,
weil die Schweizer Behörden eng mit Albanien kollaborierten, beispielsweise bei der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und bei Migrationsfragen. Inhaltlich entspreche das
Abkommen den bisherigen Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit den
übrigen Balkanstaaten abgeschlossen habe, führte Müller aus. Es umfasse
Bestimmungen zur Gleichberechtigung der Staatsangehörigen in Bezug auf die
Rentenauszahlung im Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, sowie die
Anstellung von Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Müller äusserte
sich auch zu den Folgekosten des Abkommens, die auf CHF 2.5 Mio. pro Jahr geschätzt
wurden – CHF 500'000 zulasten des Bundes und CHF 2 Mio. zulasten der
Versicherungen. Der anwesende Bundesrat Alain Berset ergänzte, dass dieses
Abkommen die Rückkehr albanischer Staatsangehöriger in ihr Heimatland erleichtere
und damit zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Lage im Westbalkan
beitrage. Bundesrat Berset relativierte auch die Kostenfrage, indem er aufzeigte, dass
den CHF 2.5 Mio. auch schwer zu beziffernde Einsparungen im Bereich der
Ergänzungsleistungen und der Prämienverbilligungen gegenüberstünden. Der Ständerat
nahm das Abkommen mit 34 zu 4 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat mit 144 zu 51 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) für die Annahme des Entwurfs, der Ständerat tat es ihm mit 38 zu 3
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gleich. Die Nein-Stimmen stammten in beiden Kammern von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2023
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Auf ein medial stärkeres Echo als die offizielle Feier zu 50 Jahre Frauenstimm- und
-wahlrecht stiess die ebenfalls zu diesem Anlass im Oktober 2021 durchgeführte
Frauensession. Zum zweiten Mal seit der Einführung des Frauenstimmrechts – das
erste Mal war 1991 zum 20. Jahrestag der Einführung – debattierten 200 in einer
offenen Wahl gewählte Frauen zwischen 17 und 82 Jahren, mit oder ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft und in den meisten Fällen ohne bisherige politische Erfahrung,
während zweier Tage über Vorstösse, die im Vorfeld von den Teilnehmerinnen in acht
verschiedenen Kommissionen ausgearbeitet worden waren. Während der
Frauensession gesellten sich 46 aktive und ehemalige Bundesparlamentarierinnen und
Regierungsrätinnen zu den gewählten Frauen. Auch die drei aktuellen Bundesrätinnen,
Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Simonetta Sommaruga, sowie Bundesrat Alain
Berset würdigten die Frauen und deren Anliegen mit Ansprachen an der Frauensession.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.10.2021
MARLÈNE GERBER
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Als solidarisch und inklusiv beschrieb «Le Temps» das Klima an der vom
Frauendachverband Alliance f organisierten Session. Weitere Zeitungen bezeichneten
die dort herrschende Stimmung auch als laut und euphorisch. Die ehemalige
Nationalrätin Cécile Bühlmann, die zwischen 1991 und 2005 für die Grünen im
eidgenössischen Parlament gesessen war und der Frauensession 2021 beiwohnte,
drückte ihre Empfindungen zur aktuell stattfindenden Mobilisierung von Frauen, wie sie
auch mit der Frauensession geschehe, gegenüber «Le Temps» gar als «la politisation
des femmes la plus forte à laquelle j’assiste depuis celle de mai 1968» aus. Die
Frauensession, die in den Beschluss von über 20 Petitionen ans Parlament mündete,
wurde in den Medien auf der einen Seite als «umfassende Standortbestimmung»,
«starkes Statement» (Sonntags-Blick) oder «signal fort» (Le Temps) aufgefasst. Auf der
anderen Seite sprach die NZZ von «fröhlichem Geldverteilen in Bern» und Markus
Somm stellte in der Sonntagszeitung die Bedeutung der Frauensession als
«Pseudosession für unsere lieben Frauen» in Frage. 

Inwiefern die aus der Frauensession resultierenden Forderungen tatsächlich
wegweisend für die künftige Gleichstellungspolitik in der Schweiz sein werden, wird
sich zeigen müssen. Einige der vor 30 Jahren an der Frauensession 1991 geäusserten
Forderungen hatten die Diskussionen um die Gleichstellungspolitik in den Folgejahren
sehr wohl geprägt – zu nennen ist etwa die Einführung von Betreuungsgutschriften, die
1995 mit der 10. AHV-Revision erfüllt worden war. Unter den 1991 geäusserten
Forderungen gab es jedoch solche, die auch im Jahr 2021 noch immer aktuell waren
und an der zweiten Frauensession erneut gestellt wurden, so diejenige zur Erhöhung
der Chancengleichheit im Erwerbsleben durch Herstellung von Lohngleichheit oder
adäquate ausserfamiliäre Kinderbetreuungsstrukturen. Bisher ebenfalls noch unerfüllt
waren weitere in Petitionen eingebrachte Forderungen, wie diejenigen zur Einführung
der Individualbesteuerung oder einer Elternzeit, zur Verbesserung der finanziellen
Situation von Bäuerinnen oder zur Einführung politischer Rechte für Personen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft. Eine zentrale Forderung der Frauensession war
insbesondere auch die verstärkte Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Gewalt.
Aber auch neue Forderungen fanden Eingang in die Petitionen. Als Beispiel genannt sei
hier die Forderung nach verstärkter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Unterschiede im Gesundheitsbereich, denen mit einem nationalen
Forschungsprogramm auf den Grund gegangen werden soll. 7

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Um kulturelle Interessen und die Sicherung des kulturellen Erbes – fremder Staaten,
aber auch der Schweiz – zu gewährleisten, schliesst der Bundesrat basierend auf dem
Gesetz über den internationalen Kulturgüterverkehr (KGTG) bilaterale Abkommen mit
Staaten ab, welche die UNESCO-Konvention von 1970 ebenfalls ratifiziert haben.
Insgesamt bestehen derweil acht solche Abkommen (Italien, Griechenland, Ägypten,
Kolumbien, Zypern, China, Peru, Mexiko).
Im November 2022 unterschrieb Kulturminister Alain Berset zusammen mit dem Kultur-
und Tourismusminister der Türkei, Mehmet Nuri Ersoy, eine weitere bilaterale
Kulturgütervereinbarung zwischen der Schweiz und der Türkei. Gegenstand des
Abkommens waren gemäss einer Medienmitteilung insbesondere archäologische Funde
bis 1500 n. Chr., welche vor rechtswidrigen Grabungen und illegalem Handel geschützt
werden sollen. So regelt das Abkommen etwa, unter welchen Voraussetzungen solche
Kulturgüter eingeführt werden dürfen und wie eine Rückführung rechtswidrig
eingeführter Güter abzulaufen habe. Die Vereinbarung trat am 4. Mai 2023 in Kraft.

Im Zusammenhang mit den bestehenden bilateralen Kulturgütervereinbarungen wurden
im Jahr 2023 zudem zwei wichtige kulturelle Güter an ihre Herkunftsländer
zurückgegeben. So teile das BAK Anfang Februar 2023 in einer Medienmitteilung mit,
dass ein 2500 Jahre altes Kulturgut an Peru restituiert werden konnte. Der Schweizer
Zoll hatte den ca. 200 kg schweren Steinkopf aus der Chavín-Kultur (ca. 1200 bis 550 v.
Chr.) 2016 von einer Privatperson konfisziert, welche versucht hatte, diesen
undeklariert in die Schweiz einzuführen. Dieser Verstoss gegen das
Kulturgütertransfergesetz war in der Folge strafrechltich verfolgt worden und hatte zum

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.05.2023
SARAH KUHN
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Einzug des Objektes geführt. 
Anfang Juli 2023 wurde zudem ein wichtiges archäologisches Gut aus Ägypten – ein
Fragment einer Statue des ägyptischen Pharaos Ramses II – zurückgegeben. Dieses
3400 Jahre alte Kulturgut war gemäss Medienmitteilung bereits Ende der 1980er und
Anfang der 1990er Jahre gestohlen worden und schliesslich im Rahmen eines
Strafverfahrens im Kanton Genf eingezogen worden. 8

1) AB SR, 2021, S. 1201f.
2) AB NR, 2022, S. 23 ff.; AB NR, 2022, S. 625; AB SR, 2022, S. 252; Medienmitteilung SGK-NR vom 4.2.22
3) AB NR, 2022, S. 1424f.; Medienmitteilung SGK-NR vom 24.6.22
4) AB NR, 2022, S.2109f.; BBl, 2022 2193; BBl, 2022 2195; Medienmitteilung SGK-NR vom 11.11.22
5) Medienmitteilung BR vom 10.2.23; Medienmitteilung BR vom 2.2.23; Medienmitteilung BR vom 8.2.23
6) AB NR, 2023, S. 659; AB SR, 2022, S. 187 f.; AB SR, 2023, S. 279
7) Medienmitteilung Alliance f vom 30.10.21; LT, 23.8.21; AZ, 11.9.21; LT, 23.10.21; AZ, Lib, 28.10.21; AZ, CdT, Lib, TA, 30.10.21;
So-Bli, SoZ, 31.10.21; LT, 1.11.21; NZZ, 2.11.21
8) BAK: Faktenblatt Bilaterale Kulturgütervereinbarungen; Medienmitteilung BR vom 15.11.22; Medienmitteilung BR vom
4.5.23
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